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Montag, den 8 Sept. i8oo. Zweytes Quartal. Den 21 Fruktidor Vlll.

Vollziehungs - Rath.
Beschluß vom Sept.

Der Vollziehungsrath — mit gerechtem Unwillen

erfüllt über das strgfvare Zögern der Gemeinde Heri-
sau, dem Staat sine Abgaben zu entrichten und über

das Benehmen des dortigen Untcrstatthalcers und der

M-mizipaiität, die statt das gute Beyspiel zu geben,
die mit dem Steucrbezug beschäftigten Beamten ent-

weder nicht unterstützen oder gar ungestraft beleidigen

lassen; nach angehörtem Bericht seines Finanzministers

beschließt:
». Die bereits in Herisau liegenden Truppen bleiben

so lange daselbst auf Execution, bis der ganze
Steuerbezug beendigt und in Ordnung gebracht
seyn wird.

e. Sie fallen für den Sold und den Unterhalt ge-

dachter Gemeinde zur Last und sollen vermehrt wer-
den, wenn in Zeit von 4 Tagen die Perception
nicht complet berichtigt ist.

Die Munizipalität und die Gemeinde haften mit
ihren Personen und ihrem Vermögen für die Bey-
behalmng der guten Ordnung und die Sicherheit
der Sleucreinzicher.

4. Der Justizmimster wird das Betragest des Unter-

stalthârs und der Munizipalität auf das strengste

untersuchen und nach den bestehenden Gesetzen

beurtheilen lassen.

5. Ihme und dem Minister der Finanzen ist die

Vollziehung gegenwärtigen Beschlusses aufgetragen.
Folgen die Unterschriften.

Beschluß vom ;. Sept.
Der Vollziehnngsrath — nach Anhörung seines

Ministers deö öffentlichen Unterrichts über die Wieder-

befetzung zweyer Stellen im Erzichungsrath des Can-
tons Sentis, welche, durch die Resignationen der B.
Bayer und Hedinger ledig geworden sind,

beschließt:
1. Die Bürger Dommikus Schmid, Pfarrvikar,

und Bürger Keller, Unterstatthalter in Goßau,
seyen hiemil zu Mitgliedern deS Erziehungsraths
im Canton Sentis ernannt.

2. Der Minister des öffentlichen Unterrichts sey mit
der Bekanntmachung dieses Beschlusses beauftragt.

Folgen die Unterschriften,

Beschluß vom Sept.
Der Voliziehungsrath der helvetischen Republik —

nach angehörtem Bericht seines Minister? des öffentli«
chen Unterrichts, über das Begehren deS B. Hedin«

ger, Pfarrer zu Bernang, aus dem Erziehungsrath
des Cantons Sentis entlassen zu werden,

beschließt:
1. Dem Bürger Hedinger sey hiemit seine Entlassung

ertheilt.
Der Minister des öffentlichen Unterrichts sey beauf«

tragt diesen Beschluß bekannt zu machen.

Folgen die Unterschriften,

Gesetzgebender Rath, Sept.
(Fortsetzung.)

Der Vollz. Rath übersendet die verlangten Erläu«

tenmgen über dir Versteigerung die zwey dem Frauen«
klostcr St. Joseph in Solothurn gehörigen Häuser,
die an die Finanzcommißion verwiesen werden.

Die Petitionencommißion berichtet über folgende Pe»

titionen:
l. Die Gemeinde Rüthi, Distr. Büren, C Bern,

ernannte unterm 1. May in einer förmlichen abgehat»
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ten en Urversammlung, ; Bürger zu ; ledigen Muni. >

zipalstellen. Alle z schlugen noch des »emlichen Abends

ihre Wahl aus. Die Gemeint» klagt darüber, und >

thut die Einfrage: ob das Gesetz vom 2 >. Sept. 99,

auf welches sich diese Bürger beruffen, auch auf sie

anwendbar seyn könne? Die Cvmmißion fand nöthig

mit dem Minister des Innern darüber zu confcrircn,
aus welcher Unterredung sich ergab, daß die Vollzie-

hung viele Fälle dieser Art zu entscheiden hat, und

daß sie in Folg der ihr übertragenen Vollmacht vom

9. Hcum. 99 sie dahin entschied die Gewählten zur

Annahme ihrer Stellenz» zwingen; — so wenig nun ^

ein solcher Zwang in einem Frcystaat bestehen kann,

so wird dennoch die Ergxeiffung irgend einer Maßre-
gel für die Gemeint» Rüti, deren Geschäfte in Stocken

sind, nothwendig, ehe und bevor ein allgemeines Ge«

setz über die Ausschlagung der Stellen, und dieEnt-
lassungen wird gemacht werden können. — Die Com-

mißion räth daher die Verweisung an die Vollzie«

hung, mit der Einladung, darüber zu verfügen. —
Angenommen.

2. Ioh. Weinmann aus dem Wirtembergischen,
seiner Begangenschaft ein Metzger, verlangt unterm
a. Aug. igoo das helvetische Bürgerrecht, ans Grund
seines 20jährigen Ausenthalts in der Schweiz. — Da
«s hiebey bloß um die Execution der Constitution und

die Anwendung des Gesetzes vom 29. Okt. 98, die

Niederlassung der Fremden betreffend, zuthun ist, so

räth die Cvmmißion die Verweisung an die Vollziehung
an. Angenommen.

z. Die Gemeindskammer von Zvfingen beglükwünschl

unterm 2Z. Aug. den gesetzgebenden Rath über die

Ereignisse des 7. Aug., und macht Bemerkungen über

die Nachtheile der von allen Zunfteinrichtungcn unab-

HZngigen Gcwerbsfreyhcit. Die Verweisung an die

Polizeycommißion wird beschlossen.

4. V. Altlandvogt Jost Zwicki von Bilden, Distr.
Glarus, stellt unterm z», Aug. 1800 vor, wie er

wegew einem Haus, das ein Familien - Fidcicommiß
sey, in ungeheure Streitigkeiten sey verwickelt worden ;
»r wünscht ein Gesetz das die Fideicommiß als einen

Anlaß zu endlosen Streitigkeiten aufhebe. Die Com.
mißion räth die Verweisung an die Civilgesctzgedungs-
commißion,, nichts um sich auf der Stelle damit zu be-

schäfligen, sondern als Erinnerung bey der Abfassung,
eines allgemeines Gesetzbuches.

Die Besitzer des^Hvfs Bürlisacher Distr..Sar-
Zt'cnstorf, C.. Baden,, twin 25? Aug.. iLso,. wünschM.

von ihrer Kirchgemeind Boßwyll getrennt, und mit
der Pfarrey Wältischwyl vereinigt zu werden. Wird
an die Unlerrichtscommißion gewiesen.

6. Die Väter Franciseancr, untcrstüzt von der Mu,
nizipalität von Sololhurn, beschweren sich unterm
26. Aug. igoo über das Gesetz vom ;. Juli lezthin,
das auf Einladung der Vollziehung, das dortige Fran«
ciscanerkloster als ein Nativnalgut der öffentlichen Stei.
gerung unterwirft, und verlangen theils aus Commi-
serationsgründen daß das Gesetz zurückgenommen und
ihnen das Kloster wieder eingeräumt werde. Da in
Finanzsachen die Vollziehung die Initiative hat, so

wird ihr die Bittschrift überwiesen.

7. Sam. Clerc, Nationalagens zu Praz und Char,
mont in Distr. Murten, klagt über einen alten und
unfähigen Schullehrer, und wünscht seinen Ersaz.—>
Die Verweisung an die Vollziehung wird beschlossen.

8. Ioh. Iac. Paradies, Distriktsrichter zu La Roche

Canton Freyburg, klagt über eine Verfügung des Ju,
stizministerö, der den Partheyen verbietet, ihre Ver-
theidiger unter den Richtern zu wählen. Die Ver,
Weisung an die Civilgesetzgebungscommißion wird be,

schlössen.

9. Die B. Morel und Bereson, Bierbrauer zu

Freyburg, klagen über zu grosse Vermehrung der Bier,
brauereyen. Die Verweisung an die Polizeycommißion
wird beschlossen.

l°. Der B. Simon, Viccpräsident der Municip.

Iferten, macht Bemerkungen über die Verwendung der

Gemeindgüter. Die Verweisung an die Pvlizeycom,

mißion wird beschlossen.

Die Finanzcommißion trägt darauf an, das Be-

gehren von Familien aus der Gemeinde Küßnacht

im Canton Waldstätten, die verlangen, daß durch

einen Machtspruch ein Vergleich von 1788 gestürzt

werde, abgewiesen werde. Angenommen.
Die gleiche Commißion räth über eine Petition der

ärmern Classe der Antheilhabcr an den Gemeindgü»

tern in Klcindietwyl, Canton Baden, welche klagen,

daß die andere Classe der Antheilhaber sich weigert,
einen schiedsrichterlichen Spruch, welcher den Armen,
Land zum Anpflanzen anweiset, in Erfüllung zu brin,
gen nicht einzutreten, da' die Sache richterlich ist.—
Angenommen.

Die Revisionscommißion legt folgenden Bericht vor :.
B. G.Z Eure Revisionscommißion hat unter den

unvollendeten Arbeiten der aufgelösten gesetzgebenden

Räthe, mehrere Botschaften, Einftagen und KlaM-
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«ber einige Artikel des M u n i c i p a l i t ä t s g e se tz e s

gefunden: die meistens von solcher Art sind, daß sie

eine Abänderung oder Erklärung jener Artikel erhäschen,

wenn die gesetzliche Ordnung in einer Menge vongrös.

sercn und kleineren Gemeinden beybehalten werden soll.

Wir liefern Ihnen hier zuerst ein Verzeichniß der dahin

einschlagenden Schriften:
1. Botschaft des Vollziehunzs-Direktoriums um

Erläuterung des 5,7. Art. des Munizipalgesetzes vom

7. August 9y.
2. Klagschrist der Munizipalität Morste, gegen die

dortige Gemeindskammer.

z. Bottschaft der Vollziehung vom 2-. Jan. 1800

worinn auf eine bestimmtere Organisation der Muni,
zipalitäten gedrungen, und gesetzliche Verfügungen ge-

fodcrt werden, um diejenigen Munizipalitäten und Ge.

meindskammcrn zum Gehorsam zu zwingen, die den

Gesetzen nicht gehorchen wollen.

4. Zweyte dringende Botschaft vom 6. May über

den nemlichen Gegenstand.

5. Petition der Munizipalität von Lausanne, in

Streitigkeiten mit der Gemeindskammer.

6. Bittschriften der Gemeinden Zimmenwald, Rueg-

gisberg und Wörl, über den unbestimmten Inhalt des

57sten Art. des Munizipalgesetzes.

7. Botschaft vom 2?. Jenner i8°c> und Actenstücke

über einen Compelcnzstreit zwischen der Munizipalität
und dem Distriktsgericht Höchstetten.

Nebst diesen, bey der Gesetzgebung anhängig ge-

machten Gegenständen, ist Eurer Revisionscommißion
bekannt: daß die Vollziehung noch mit einer grossen

Menge Streitigkeiten beschäftigt ist welche sich zwischen

den Munizipalitäten und den Gemeindskammern über

die unbestimmten Ausdrücke des Munizipalgesetzes er-

hoben haben. Diese Zwistigkeiten find an einigen Or-
ten zu einer höchst verderblichen und ärgerlichen Höhe

gestiegen, und haben schon hie und da die Einwohner
einer und eben derselben Gemeinde in zwey erhizte Par.
theyen getheilt, deren Erbitterung mit jeder neuen, lei-

der nur allzuoft wiederkommenden Veranlassung steigt.

Eure Commißion würde à vbbcnannte Botschaften,
der Pslizeycommißion zu überweisen antragen, wenn
sie sich nicht völlig überzeugt hätte, daß eine schnelle

und sorgfältige Revision verschiedener Theile des Mu.
«izipalgesctzes unausweichlich sty: weil gerade diesem-

gen Gesetze, deren Wirkungen sich täglich und in den

häufigsten und gemeinsten Verhältnissen der Staatsbür-
zxr äusser».sollen: eben darum ihrem Inhalt tmdih-

rer Abfassung nach, so einfach, so deutlich als mög-
lieh seyn, und den Willen des Gesetzgebers ganz un-
zwcydeutig an den Tag legen sollen, um die tief in
das häusliche Leben eingreifenden Zwistigkeiten zu ver»-

meiden, die zwischen Freunden, Nachbaren und Ver-
wandten, über die ungleiche Auslegung von Verfügn»,
gen entstehen, die einem jeden an sein und der seini-
gen Eigenthum greissen.

Da nun die Polizeycommißion bereits mit vielen
wichtigen und dringenden Geschäften beladen ist/ so

tragen wir darauf an, die nach unserm Bedünkcn sw

nöthige Revision des Munizipalgesetzes, einer beson.
der n C 0 m mißi 0 nzu übertragen, wozu aber auch
wirkliche Mitglieder der Constitutions- der Polizey- oder
Civilcommißion ernennt werden könnten, und dieserchann
den Austrag zu geben, in z Wochen ein Gutachten
vorzulegen.

Dieser Antrag wird angenommen, und in die Eom-
mißion ernannt: Lüth ard, Koch, A n d e r w e rt h,-

Usteri und Wytten bach.
Auf den Antrag der Revisionscommißion, wcrvew

als beendigte Geschäfte angegeben und ad acta gelegt 5

1. Eine Botschaft der Vollziehung über Mißbräuche
bey Bezahlung der Distriktsrichter, vom 9. Febr. 99..

2. Eine französische unvollständige Ucbersetzung eineL
Commißionalrapports über den Rechtstrieb.

z. Einladung des Directoriums zu Abfassung eines'

Gesetzes über die Erblehen, vom Jan. 99.

4. Eine Botschaft"bbm 22. Jan. 1800, welchem?,
langt, daß den öffentlichen Aicklägern daS Ahvocirm«
erlaubt werde.

9. Ein vom Senat venvorffener tmd an eine Eom-
mißion zurückgewiesener Beschluß gegen die, welche stch>

dem Militairdienst entziehen, vom ii. May 99 ; hatte
Bezug auf die damaligen Umstände.

6. Botschaft des Direktoriums vom 9. Mr? gy»
mit Vorschlägen über verschiedene Zollgegenstände, wirb
durch die smtherige Vorlegmrg eines allgemeinen Zoll-
tarifs unnütz.

7. Vorstellungen der bernerfchen Armem-lind Kran»
kenverwaltungen, gegen die Aufhebung der Zehndens'

vom Okt. 98, stnd sinther vielfältig in neuen und stär-
kern Memorialen wiederholt wordem

8. Eine Botschaft der Vollziehung, betrifft die Enk-
schädigung des B. Guillot, ans dem C. Wallis, m -ptew

Merz 179? ist theils unvollstänig, theils veraltn;.

5. Eine andere Botschaft, worinn das DirMoMm»
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seinen Iustizminister gegen Vorwürffe von vernachläs-

figlcr Bekanntmachung der Gesetze rechtfertigt.
10. Petition der Gemeinde Rötschmund, die einen

Friedensrichter verlangt.

i l. Ein vom Senat verworfener und an eine Com-

mißion zurückgewiesener Beschluß über die Ortschaft
le Robelaz, die eine eigem Munizipalität haben wollte.

i2. Bittschrift des Agenten von Wagen Cant. Linth
v. May y?, der wissen wollte, wie groß seine

Agentschaft sey.

Petition einiger Distriktsrichrcr von Luzern, v.

Jan. 99, um Verbesserung ihrer Bezahlung.

,4. Auftrag an eine Commißion zu Erklärung des

Gesetzes über die Kricgssteuer.

15. Aufträge zu Abfassung einer Tagesordnung für
den grossen Rath, v. 9- Okt. 98.

,6. Aufträge an eine Commißion den verstorbenen

General Hotze betreffend.
> 17. Botschaft des Voll;. Dir. v. 20. Horn. 99
über den damaligen Zustand der Republik.

,8. Aufträge an eine Commißion zu Erläuterung
des ConstitutionSartikels, welcher Bürger in gewissen

Fällen von der Ausübung ihrer Bürgerrechte ausschließt,

19. Vorschläge über Vertheiluug der Requisitions.
und Einquartierungslasien, sind durch spätere Gesetze

entschieden.

20. Botschaft über die Sicherstellung der Personen

und des Eigenthums der öffentlichen Beamten, v. 7

Jan. 9?.

ar. Eine Zuschrift des Cantonsgerichts Bern, be-

treffend einen Conflict mit dem Iustizminister, vom

Decbr. 98.
22. Botschaft über die Art der Beförderungen bey

den Lmientruppen, ist entschieden.

2;. Ein Dispensationsbegehren des V. Dan. Eris.

mann v. 22. Apr. 9? ist abgethan.

24. Petitionen verschiedener Munizipalitäten gegen

die Distriktsgerichte über die Competen; in Consistorial-

fachen vom May, Juli und Okt. 9g, sind durch spä.

têre Gesetze entschieden.

25. Aufträge an eine Commißion über die Wahlart
der Munizipalitätsglieder, find erfüllt.

26. Cine Petition der Gemeinde Obcr-Ormund
verlangt Friedensrichter.

27. Auftrag zu Entwerfnng einer gleichförmigen

Bezahlungsart für die öffentlichen Beamten vom 14.

Nov. 9S.

-z. Eine Petition der Gemeinde Hombrächtikon C.
Zürich über verschiedene allgemeine Gegenstände.

29. Eine Abbitte des V. Simvnd von Nverdon,
wegen gebrauchten unanständigen Ausdrücken.

Petition eines B. Ioh. Wolfisderg, und Er-
läuterungcn der Waisenocdmmgen, ist durch das Mü«
nizipalgcsctz bcftitigt.

; i. Eine Petition von Unter - Ormund über den gleè-
chen Gegenstand.

,2. Ein Rechtferrigungs. Memorial des B. Kayser
gegen verschiedene seiner Gemeinde zugelegten Anfchul-
digungcn.

Einer Botschaft für Bezeichnung des Unterschieds
zwischen Staats, und Gemcindsgürern, ist durch ein
Gesetz entsprochen.

14- Eine Petition von verschiedenen Bürgern des

Distrikts Horgen und Metmensterten vom »z. Febr.
1799 über eben diesen Gegenstand.

Bittschrift der Gemeinden Sclzach und Bon.
niswyl, über verschiedene von der Stadt Solothurn
in ihr Eigenthum gemachte Eingriffe, vom l?tcn
Oktob. 98.

;6. Ansprachen der Gemeinde Zug auf verschiedene

öffentliche Fonds, sind durch spätere Verhandlungen
beseitigt.

(Die Fortsetzung folgt.)

Bekanntmachung.
Die Verwaltungskammcr des Cantons Solothurn,

wird zufolge erhaltenen Auftrags das ehmalige, seit

einiger Zeit in eine Caserne verwandelte Franciscancr«

Kloster in Solothurn nach Vorschrift des Gesetzes

vom ;. Jcnner igoo mittelst öffentlicher Versteigerung

an den Meistbietenden unter vorbehaltener Ratifikation
verkaufen. Sie hat daher den ersten Steigenmgstag
auf den eten künftigen Oktober und den zweyte» auf
den -üten gleichen Monats festgesezt, an welchen die

Kauflustigen Nachmittag um Uhr auf dem Natio-
nalhaus in Solothurn zu erscheinen eingeladen sind.

Die Steigerungsbedingnisse sind im Bureau der

Verwaltungskammer des weitläufigern zu vernehmen.

Solothurn den 1. Herbstmonat lgoa.
Der Präsident der Vmvallungskammer?

in dessen Namen

Rheinhard, Mitglied.

Im Namen derselben /
Graf, Sccr.
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